
Punktebewertung zur Zertifzierung TS „Implantologie“ der KK, bzw. 
Punktebewertung zur Rezertifizierung

Die Punktebewertung fließt in die Zertifzierung zum TS Implantologie, bzw. Rezertifizerung, über die KK  ein.
Es müssen mindestens 100 Fortbildungspunkte im Bereich der „Implantologie“ aus den 
zurückliegenden fünf Jahren erreicht werden, die über die nachfolgend beschriebenen 
Möglichkeiten erreicht werden können: 

1. Vortrag und Diskussion 

- Symposien, Tagungen, Workshops, Seminare, 
  Kongresse o.ä. (In- und Ausland) > 1 Punkt/Fortbildungsstunde, max. 8 Punkte/Tag
 > 1 Zusatzpunkt für schriftliche Lernerfolgskontrolle
      pro Veranstaltung 

2. Fortbildung mit aktiver Beteiligung jedes Teilnehmers

- praktische Kurse, praktische Übungen, 
  Studiengruppen, Qualitätszirkel, aktive
  Falldemonstrationen, Visiten, Hospitationen 
  in In- und Ausland > 1 Punkt/Fortbildungsstunde, max. 8 Punkte/Tag
 > 1 Zusatzpunkt pro Halbtag für Arbeit am Patienten,
        Phantom, Hand-on als wesentlicher Kursinhalt 
                      mit praktischer Lernkontrolle

> 1 Zusatzpunkt für schriftliche Lernerfolgskontrolle 
       pro Veranstaltung  

3. Interaktive Fortbildung

- elektronische, audiovisuelle, visuelle Medien 
  o.ä. mit Auswertung des Lernerfolgs in Schrift-
  form oder elektronisch > 1 Punkt pro Übungseinheit
  > 2 Punkte pro Übungseinheit (aufwendige    
     Continuous Medical Education – CME- Beiträge, 
      Vorträge für Mediziner und medizin. Assistenz-
       Personal - peer-reviewed)
  > lt. Empfehlung der KK „Implantogie“
     maximal 5 Punkte über 5 Jahre 

4. Referententätigkeit (auch Qualitätszirkel-
    Moderatoren, gem. den Leitsätzen der DGZMK, 
    bzw. BZÄK+Konsensuskonferenz Implantologie) > 2 Punkte pro Veranstaltung (zusätzlich zu den 
       Punkten der Teilnehmer)
   > lt. Empfehlung der KK „Implantogie“
      maximal 20 Punkte aus Eigenveranstaltungen 
       bei Referententätigkeit über 5 Jahre möglich 

5. erfolgreich absolviertes Abschlußgespräch/
    Falldarstellung nach einem Curriculum > 15 Punkte einmalig pro Curriculum 

6. Anerkennung von ärztlichen Fortbildungs- > in Abhängigkeit von thematischer Zuordnung
    angeboten, die eine offizielle Punktezuteilung     bis maximal 10 Punkte über 5 Jahre
    erhalten haben 

7. Selbststudium durch Fachliteratur > maximal 5 Punkte über 5 Jahre

Auch im europäischen Ausland absolvierte Fortbildungsveranstaltungen werden, wenn Sie den Leitsätzen der
DGZMK/BZÄK/KK Implantologie zur zahnärztlichen Fortbildung entsprechen, gem. dieser Punktebewertung 
berücksichtigt.
Die Kollegen müssen jedoch einen überprüfbaren Nachweis über die Art der Fortbildung erbringen sowie die
Vergleichbarkeit der nach den Zertifzierungsrichtlinien geforderten Fortbildungen belegen.

http://www.dgi-ev.de/index.phtml?scr=fach_zert#fobi_nachweis%23fobi_nachweis

